
Butter war dagegen zur Verteilung an die Werkangehörigen 
Bestimmt.

Die Klägerin Begehrte von der Verklagten Zahlung von 
1117,50 DM, die sich aus 1100 DM für eine Butterlieferung aus 
dem Jahre 1953 und einem Restbetrag von 17,50 DM aus einer 
Margarinelieferung zusammensetzen.

Die Verklagte beantragte, die Klage kostenpflichtig abzu
weisen. Sie bestritt ihre Passivlegitimation und trug insoweit 
vor, mit der Klägerin stehe sie nur hinsichtlich der Küchen
lieferungen für das Werk II in Geschäftsbeziehung. Die der 
Klagforderung zugrunde liegende Butterlieferung sei nicht für 
das Werkküchenessen bestimmt gewesen, sondern sollte viel
mehr zur Verteilung an die Werksangehörigen gelangen und 
sei durch irgendeinen Kollegen des Betriebes — wahrscheinlich 
den Vorsitzenden der BGL, Koll. P — bestellt worden. Dieser 
Kollege sei nicht bevollmächtigt gewesen, im Namen des Be
triebes zu handeln. Die Klägerin sei überdies nicht in der 
Lage, einen Vertrag oder einen Bestellschein mit den erforder
lichen Unterschriften der Werkleitung vorzulegen. Aus den ge
gebenen Umständen könne eine Verpflichtung der Verklagten 
also nicht entnommen werden.

Die Klägerin erwiderte, daß es zu den Aufgaben einer BGL 
gehöre, Waren, die einem Betrieb auf Veranlassung des Mini
steriums für Handel und Versorgung über die HO zugeteilt 
werden, zu vermitteln. Es spreche also zumindest der Rechts
schein dafür, daß der Vorsitzende der BGL den Betrieb in 
dieser Hinsicht verpflichtet habe und verpflichten könne.

Das KreisgeriCht hat die Verklagte antragsgemäß verurteilt. 
Auf die Berufung der Verklagten hat das Bezirksgericht das 

Urteil des Kreisgerichts dahin abgeändert, daß die Klage hin
sichtlich des Betrages von 1100 DM abgewiesen wird.

Aus den G r ü n d e n :
(Die Kernfrage dieses Rechtsstreits ist einzig und 

allein die, ob durch die Handlung der Betriebsgewerk
schaftsleitung oder ihres Vorsitzenden ein volkseigener 
Betrieb rechtsgeschäftlich verpflichtet werden kann, 
wenn keine besondere Vollmacht für dieses »bestimmte 
Rechtsgeschäft vorliegt.

Diese Frage muß verneint werden, denn a»us dem 
Statut der zentral geleiteten Betriebe der volkseigenen 
Industrie in der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 7. August 1952 (MinBl. S. 137) geht unzweideutig 
»hervor, daß ein Betrieb gerichtlich und außergerichtlich 
nur durch den Werkdirektor oder Werkleiter oder 
durch seine Stellvertreter bzw. besonders Bevollmäch
tigten vertreten wird (§ 5). Diese Stellvertreter sind 
der Technische Leiter, Kaufmännische Leiter, Kultur
direktor (soweit vorhanden) »und Arbeitsdirektor (so
weit vorhanden).

Von den vorgenannten Personen hat das Alleinzeich
nungsrecht nur der Werkleiter bzw. Werkdirektor. 
Alle anderen Personen haben nur »gemeinsam mit 
einem anderen (Stellvertreter oder besonders Bevoll
mächtigten) den Betrieb verpflichtende Zeichnungs
befugnis.

Die Betriebsgewerkschaftsleitung oder ihr Vorsitzen
der gehört nicht zu den Organen, die einen Betrieb 
rechtsgeschäftlich verpflichten können. Auch eine be
sondere Vollmacht für das im vorliegenden Falle stri
ttige Rechtsgeschäft ist nicht behauptet worden. Eine 
solche konnte auch gar nicht erteilt werden, da nach 
der Struktur der Verklagten als der eines Produktions
betriebes der Haushaltplan keine Mittel für derartige 
Geschäfte vorsieht und demzufolge auch keine -Voll
macht für solche Geschäfte erteilt werden darf. Es ist 
daher abschließend festzustellen, daß die Verklagte für 
die Klagforderung über 1100 DM für gelieferte Butter 
an die Werksangehörigen passiv nicht legitimiert ist 
und die Klage daher insoweit abgewiesen werden »muß.

An dieser klaren Rechtslage ändert auch nichts, daß 
die Parteien in ihren Geschäftsbeziehungen schon im
mer so verfahren sind und Butter für die Werksange
hörigen über die Werkküche oder BGL bestellt und' 
bezogen wurde und der Rechtsschein dafür spräche, daß 
auch für diese Bestellungen der Betrieb rechtsverbind
lich verpflichtet worden sei. Eine solche Auslegung 
kann im Interesse der Plandisziplin im Finanzhaushalt 
eines Produktionsbetriebes nicht geduldet werden, da 
dies empfindliche Störungen im Produktionsablauf 
hervorrufen müßte und unter Umständen die Verwirk
lichung der gestellten Produktionspläne gefährdet.

§ 535 BGB; Art. 22, 24 der Verfassung.
Der Eigentümer eines Hauses ist grundsätzlich ver

pflichtet, in die Anbringung einer UKW- und Fernseh
antenne auf dem Hausdach durch einen der Mieter ein- 
zuwilligen.

Er kann dem widersprechen, wenn durch die bauliche

Beschaffenheit des Daches aus der Anbringung der An
tenne eine erhebliche Gefährdung des Gebäudes er
wachsen würde oder eine anderweitige Anbringung der 
Antenne auf dem Grundstück ohne besondere Mehr
kosten für den Mieter möglich ist.

KrG Auerbach (Vogtl.), Urt. vom 2. August 1955 — 
C 241/55.

»Der Beklagte 1st Eigentümer eines Hausgrundstücks, in dem 
der Kläger zur Miete wohnt. Der Kläger behauptet, er habe 
den Beklagten wiederholt aufgefordert, ihm die Anbringung 
einer Fernseh- und UKW-Antenne auf dem Dach des Hauses 
zu gestatten. Er haoe sich dabei stets bereit erklärt, die 
Antenne durch einen Fachmann anbringen zu lassen, das Dach 
in ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen und für eventuelle 
Schäden aufzukommen. Der Beklagte habe ihm Jedoch erklärt, 
daß er die Anbringung der Antenne auf dem Dach nicht 
gestatten würde.

Der Kläger beantragt daher, den Beklagten zu verurteilen, 
in die Anbringung einer Fernseh- und UKW-Antenne auf dem 
Dach seines Hauses einzuwilligen und die Anbringung der 
Antenne zu dulden.

Der Beklagte beantragt Klagabweisung. Er behauptet, im 
Hause wohnten insgesamt sechs Familien und, wenn der Klä
ger das ReCht erhalte, seine UKW-Antenne auf dem DaCh an
zubringen, so müßte dies auch den anderen fünf Mietparteien 
gestattet werden. Dadurch würde ein für die Sicherheit des 
Schornsteinfegers und auch für die Haltbarkeit des Daches 
völlig unmöglicher Zustand eintreten. Würde die Antenne 
direkt durch das Dach gelegt, das Dach also zu diesem Zweck 
durchbohrt, so erhöhe das die Gefahr des Eindringens von 
Niederschlagswasser. Es könne nach alledem einem Mieter 
nicht schlechthin das Recht zugesprochen werden, nach Belie
ben auf dem Dach des Hauses UKW- und Fernsehantennen 
anzubringen. Im übrigen könne man mit einem UKW-Apparat 
die Sendungen auch ohne Antenne hören; auf Jeden Fall aber 
bei Benutzung einer Zimmerantenne. Der Kläger benötige 
daher keine Außenantenne. Darüber hinaus sei es nicht erfor
derlich, eine UKW-Antenne auf dem Dach anzubringen, da er 
dem Kläger selbst schon eine andere Möglichkeit eingeräumt 
habe.

Der Klage war stattzugeben.

Aus den G r ü n d e n :
In der Deutschen Demokratischen Republik erwach

sen aus dem Eigentum nicht nur Rechte, sondern auch 
Pflichten. Art. 24 der Verfassung der Deutschen Demo
kratischen Republik bestimmt: „Eigentum verpflichtet. 
Sein Gebrauch darf dem Gemeinwohl nicht zuwider
laufen.“ Der Inhalt des Eigentums und seine Schranken 
ergeben sich aus den Gesetzen und den sozialen Pflich
ten gegenüber der Gemeinschaft (Art. 22 der Verfassung 
der DDR). Das Mietverhältnis zwischen Hauseigen
tümer und Mieter bezieht sich nicht nur auf die 
Benutzung der Wohnräume allein, sondern auch auf 
che übliche Benutzung der anderen Einrichtungen im 
Hause; z. B. des Hausflurs, des Hofes, des Waschhauses 
usw. Hierzu gehört auch das Anbringen einer Hoch
antenne auf dem Dach des Hauses.

Der Fernseh- und UKW-Empfang ist bei unseren 
heutigen Einkommens- und Preisverhältnissen kein 
besonderer Luxus mehr. Das Fernsehen und der UKW- 
Funk dient der Befriedigung wichtiger gesellschaft
licher Bedürfnisse auf dem Gebiet der Politik, der 
Kultur, der Bildung, Unterhaltung usw. Der Haus
eigentümer kann sich nicht diesen der Erhöhung des 
Lebensstandards der Werktätigen dienenden Errungen
schaften der Technik durch Willkürmaßnahmen ent
gegenstellen. Der Hauseigentümer ist vielmehr auf 
Grund des Mietverhältnisses und der oben erwähnten 
Bestimmungen der Verfassung der Deutschen Demokra
tischen Republik grundsätzlich verpflichtet, in die An
bringung einer UKW- oder Fernsehaußenantenne auf 
dem Dach einzuwilligen. Er kann nur dann wider
sprechen, wenn auf Grund der baulichen Beschaffenheit 
des Daches die Anbringung der Außenantenne eine er
hebliche Gefährdung des Gebäudes darstellen würde. 
Dies hat jedoch der Beklagte selbst nicht behauptet. 
Er kann sich nicht darauf berufen, daß dann, wenn 
alle sechs Mieter sich eine solche Antenne bauen wür
den, die Haltbarkeit des Daches gefährdet sei. Ent
scheidend ist allein, daß die Anbringung der Antenne 
des Klägers im gegenwärtigen Zeitpunkt das Dach des 
Gebäudes nicht gefährdet. Dies hat bereits die Bauauf
sichtsbehörde festgestellt und empfohlen, die Antenne 
auf dem Dach anzubringen (Schreiben des Rates des 
Kreises an den Kläger). Der Beklagte kann deshalb 
auch nicht den Kläger auf die Anbringung der Antenne 
an einer anderen Stelle des Grundstücks, was dem 
Kläger Mehrkosten verursachen würde, verweisen.

Der Beklagte kann ferner nicht damit gehört werden, 
daß UKW-Empfang auch mit Zimmerantenne möglich
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